
riker se1N, intensiver mi1it der Pastoraltheologie
befassen.2 Es ist der ZeIt dem Grund er denBeiträge Gründen) dafür nachzuspüren oder doch wen1g-
Stens einen olchen Versuch unternehmen. Un-Cyrille Vogel SG LG Untersuchung wird sich hler auf drei Formen
kultischer ätigkeit beschränken, die ım Laufe derDas lıturgische Amt Jahrhunderte der Gemeinde TemM! geworden sind,
selbst WL diese Entfremdung nicht unmittelbar1m Leben der Kırche bemerkt worden ist zunächst die Eucharistie, die
VO bedeutsamen geheiligten ahl ZUrr Privat-Entfremdung VO ult un:

christlicher Gemeinschaft MESSE geworden ist; sodann das Bußsakrament,
das se1ne Verwurzelung in der Gemeinde verloren
hat und Z individuellen Bekenntnis WI1rd; und
schließlic die Erteilung der €es; die durch die
Verallgemeinerung der sogenannten absoluten
Ordinationen VO einem Dienstamt einemWenn der Liturgiehistoriker für einen Augenblick

das tudium seiner Dokumente Ordines, akra- Klerikerstand geworden Ss1nd.3
mentarıen, Pontificale) oder der Kultinstitutionen och en WI1r einen VOLI dieser Entfremdung,
unterbricht un versucht, sich den nötigen Ab- mi1it der WI1Tr u1ls hier befassen, jegenden Faktor,
stand verschafien, sich e1in el über Rolle dessen Auswirkungen WIr hier sondieren mussen.
und der iturgischen ätigkeit 1mM geistigen
Leben der christlichen Gemeinde bilden,
kann nicht umhin, in er orm ine Bankerott-

Fine Vorfrage die liturgische Sprache
erklärung abzugeben: Die Kluft zwischen ult Dadurch daß S1e der Zeit, als sich die nationalen
und christlichem eben, die Entfremdung des Sprachen herausbildeten, eine sprachliche An-
Kultes 1mM erhältnis Z christlichen Gemeinde, passung versaumt oder abgelehnt hat, 1st die LAitur-
sind 11Ur offenkundig. DIe kultische andlung, o1€ für das Empfinden un nicht allein das reli-
die nichts anderes se1in sollte als authentischer AÄus- o1Ööse der Gläubigen TEM! geworden. Man
IUC. der Gemeinschaft denn i1st S1e dies nıcht, braucht hier nicht die NSCIL Beziehungen
ist S1e Sarı nichts hat sich 1m 4ufe der Jahrhun- erinnern, die 7w1ischen Sprache und Individuum
derte fortschreitend VO dieser Geme1inschaft eNt- oder Gruppe bestehen: Ks 1st keineswegs gleich-
fernt un ihre Verankerun darın gelöst. Im Iauy- gültig, ob mMan 1in einer unverständlichen Sprache
fe der Jahrhunderte konnte 1Da OS  9 ausgelöst beten muß

Nun hat aber die Kirche des estens 1m Laufeund angetrieben uUurc das enttäuschte relig1öse
Empfinden, das Auftauchen und die Entwicklung der eschichte W: 7wel sprachliche Revolutionen
einer kultischen ätigkeit beobachten, die neben durchgemacht: die ine Ende des 4. Jahrhun-
der amtlichen Liturgie einherlief und deren derts, die andere im NSCHIULV. das 7 weite Vati-
Stelle trat Kıs entstanden Dubletten un mittel- kanum (Liturgiekonstitution VO 4. Dezember
mäßige Ersatzschöpfungen, die indessen davon 1963).* Der Übergang VO Griechischen Z La-
ZCUSCI, daß die Gemeinde danach sucht, sich teinischen ist in der Liturgie 7zwıischen 260 und
einer wahrhaftigen Form USdruC verschafien. 280 erfolgt, das el mit einer Verspätung VO:  \

Man en hler twa die vielfältigen Formen, CEWA einem Jahrhundert 1im erhältnis Zg Um:-
die die erehrung des Altarssakramentes oder der D= und Amtssprache der römischen Gemeinde,

die sich se1t iw2 250 latinisiert hatte Die einzigenHeiligenkult AaNSCHNOMMECN hat.! Erst 1in den aller-
etzten Jahrzehnten hat INall sich bemüht, der TE Gemeinden, die VO nfang Lateinisch DC-
g1e ‚Wa nicht den ihr 7ukommenden atz enn sprochen hatten, die VO  H Nordafrıka Ler-
der ult ist nıcht PINE Tätigkeit untfer anderen, uCH ullian und Cyprian in das theologische, recht-
nıcht WENN Pa iIhn als CrSTrangLDE betrachtet ohl liche un kultische Okabular der Kirche des

estens geschmiedet. 1le Belege, die WIr überber ihre orundlegende Authentizität wiederzu-
geben diesen Vorgang besitzen, veranlassgn uns überein-

Die fortschreitende Entfremdung 7wischen ult stimmend der Annahme, daß er Übergang
VO Griechischen Z Lateinischen nıcht durchund Gemeinde wird VOL em NC denen beson-

ers ebhaft empfunden, die sich, ohne 2C  STO- Übersetzung der lateinischen TLexte vorgenomm'
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en sche1nt. ber wenn die Geheimnisse deswotrden iSt, sondern durch chaffung eines WEn
Formulars. Kultes enthüllt sind und die Zeremonien ZUgänNg-

Danach 1st 16 Jahrhunderte lang keine sprach- ich werden, wird sich daraus augenblicklic
liıche Änderung mehr erfolgt weder Za eit der ein Prestigeverlust ergeben.»5
Bildung der Nationalsprachen, noch 1n den VCTI- Hs äßt sich kaum MIt einem nalveren Zynismus
schiedenen tadien der Entwicklung der Q Z  9 daß der ult ein esoterisches un magisches
sprachen. [)as bedeutet, daß diese I1 eıt hin- Zeremontiell geworden ist, bestimmt, die Macht der
UÜre der ult im Grunde 1LLUr den Klerikern Hierarchie festigen.
gänglich SCWESECNH ist. Den Gläubigen unverständ- Erinnern WI1Tr u1L1ls 1mM gleichen Zusammenhang
lich, immer mehr VO hinzugefügten un OompJi- die Indizierung der VO Joseph de Voising im
zierten Rıten beschwert, deren ymbolsinn der a  re 660 VOLSCHOMMECNEC: Übersetzung des
Mehrzahl entging, in übertriebener Weise stilisiert, Missale Romanum ; das Breve Alexanders VIL

daß schließlic. ein Komplex VO uDfriken Adayures NOSIFAS VO 7L Januar 66 das die ber-
wurde, ist der christliche ult Sanz offensichtlich SetzuNg des Missale selbst für die Privatlektüre der
der Gemeinde tTeEmM:! ge  €  en un nıcht selten Gläubigen untersagte; die Unigenitus
selbst den Klerikern, SsSOWeIlt Ss1e keine achliturg1- Clemens’ VO 8. September 1713, die den 86
ker oder Altertumswissenschaftlere ] )araus Satz VO:  } Quesnel verwarf: CC dem kleinen den
erklärt sich auch das Auftauchen der erwähnten Irost nehmen, se1in mit dem der ganl-
Parallel- und Ersatztormen un einer Paraliturgie, ZECH Kirche verbinden können, widerspricht
die allein uch den Gläubigen zugänglic WAälL. dem apostolischen Handeln und den Plänen Got-

Die Weigerung, das lıturgische Formular in einer es>» (so uesnel); die Verurteilung des rtikels
verständlichen Sprache, Ja allgemeiner die heilige D der Synode VO  e Pisto1a ufrc 1US VI 28

Handlung selbst en verstan!  ch machen, ist August 794 in der el ( DIe Praxıis, dieVolks-
nicht allein aufden Konservativismus kultischen prache 1in den liturgischen Gebeten verwenden
ingen zurückzuführen. ist alsch, VEIMESSCIL, usw.»®

Seit dem Hochmittelalter eginn die Idee sich
durchzusetzen, daß das Dokument, das dem ult V on der Fuyucharıistze < Privatlmesse
(Eucharistie, Sakramente, die verschiedensten
Weihungen un Segnungen) dienen ollte, ein dem 1 notwendig privat ist ine Eucharistiefeier,
ausschließlichen ECDYAUC. des Liturgen und der WE S1e. außerhalb einer Kirche, in einer Privat-
sacerdotalen Hierarchie reservlierter ext se1. Die wohnung oder einem behelfsmäßigen Platz DE-
Caeremonialien zeigten die Tendenz, nicht ur ihre felert wird jedoch immer unter der Bedingung,
Übersetzung, sondern uch ihre erbreitung und daß ine bestimmte, WE uch beschränkte Grup-
ihr tudium einzuschränken. Eın Schreiben VO pC VOIll Gläubigen daran teilnimmt.? Ebensowenig
Paris de Grassıs VO 11. März 16 Leo 1St ist die Messe «privat», WE S1e für ine Sanz be-
1n dieser Hinsıicht außerst aufschlußreich: stimmte Gruppe VO Gläubigen Teilnehmer

«Ich zunächst denen, die der Meinung einer Beerdigung, einer Irauung USW.) oder
mM1t beschränktem Zeremoniell gefelert wird.sind, die relig1ösen Zeremonien müßten der Ge-

samtheit der Sterblichen zugänglich gemacht WECI- Privat wıird eine Messe dann, WE sS1e VO  = einem
den... Eure Heiligkeit we1ß sehr wohl, daß die Au- Zelebranten allein ohne direkte Beziehung einer

anwesenden Gemeinde und ohne unmittelbare Be-Or1tät und das Ansehen des Heiligen tuhles ab-
hängt VO der Haltung ihm gegenüber, der siıch ziehung seelsorglichen Ertordernissen gefelert
die Fürsten un Mächtigen bewogen fühlen. a wı1ırd. In diesem spezlellen Sinne tritt die Privat-
ächlich ylauben s1e, daß die Papste keine sterb- VO 6.—7 Jahrhundert in Erscheinung,
lichen Menschen sind, sondern ine Götter breitet sich aber Eerst 1m 8. Jahrhundert welter aus,

auf rden; S1e unterwerfen sich ihnen, gehorchen Genauer gESART entsteht die MISSA Priwata 1n den
ihnen, verehren S16E, Ja beten s1e en sS1e sind VO Klöstern, denen VO:  - der elit die
einer grenzenlosen Bewunderung ergrifien, WE Priestermönche Z ahl zunehmen, die die eucharı-
S1e den Zeremonien der Kanonisiterung, der Kal- stische Feler iner individuellen Frömmigkeits-
serkrönung, der Königssalbung, der Kardinals- ubung machen.8
kreierung, der Patriarchen-, Erzbischofs- un ine solche Verwandlung einer Eucharistie, die
Bischofsweihe beiwohnen oder irgendeiner ande- denfeierlichsten undauthentischesten Ausdruckder
Icen Zeremonie, die WAa: Göttliches sich des Herrn gedenkenden Gemeinde darstellt, in ine
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Frömmigkeitsübung, die für den zelebrierenden sehen, von der Gemeinschaft emanzipilert.!? Die
Votivyvmessen für Personen oder die unterschied-Priester Mönchs- Oder Weltpriester) als persön-

es und privates Erbteil angesehen wird, Llichsten individuellen Bedürfnis nehmen Zahl
eine tiefgreifende mwandlung des relig1iösen immer mehr zu.1 urc MeßBstiftungen 1st der
Empfindens vVvoraus.°? Wır können anhand verschie- tifter bemüht, sich ber den T1od hinaus Messen
dener, WAar nicht gerade Zzanireicher aber doch aUuS- eil seiner Seele »15 sichern. Ebenso wI1e
reichender Indizien die Gründe für diese Änderung die Votivyvmessen vermehren sich die Il-
oreifen: S1e knüpft sich nıiıcht ein historisches ten « Bulsmessen», die gelesen werden als egen-
Ereignis oder irgendeine mitliche egelung; W4s wert oder Auslösung für er der persönlichen
zugrunde liegt, ist ine AÄnderung 1n der eologi- Abtötung 16

schen un esialen Haltung und Einstellung. Das treben nach einer möglichst großen NzAa
In der alten NC WAar die eucharistische Feier VO  - MeßBfeiern führt ZUr Steigerung der Zahl VOIL

11Ur als Mitfeier aller, Geistlicher wWw1e Laien, das Priestern, die einz1g dazu bestimmt sind, Messen
e1i also der Gemeinde, denkbar. Das lesen (bisweilen mehrere Tag), un VOL em
liegt in dem antiken Kultverständnis, verstärkt ZuUuUr Vermehrung der Mönchspriester, da der 1m
durch die Idee des Mysteriums. Vom Jahrhundert Pfarrdiens engagierte Weltklerus fenbar dieser

verschiebt sich 1n der germanischen und elt1- Aufgabe nıcht gerecht werden konnte. Priester se1n
schen Mentalität das Schwergewicht Z achte1i bedeutete nıcht mehr sehr im Dienste des Gottes-
der Gemeinschaft mehr und mehr auf die Privat- volkes stehen, als sich persönlich heiligen durch die
PCISON und WAar 1in Hen Bereichen MmMensSC Feler der Messe, eine Tätigkeit, die für die S
ätigkeit. Ks zeigt sich etwaAas WI1e eine Entartung Jahrtausende, VO denen WI1r hier sprechen, nahezu
des Mysteriums. Die Kultgemeinschaft (1dentisch ausschließlich die des Presbyters kennzeich-
mI1t der emeinde tendiert ahın, den ult als Ce1- i und bestimmte.
LICI)L Komplex VO  D Ta  en anzusehen, die be- Die hauptsächliche olge davon 1st nicht allein
st1immt sind für das eil des Einzelmenschen. Aus ein Bruch 7wischen dem isoliert dastehenden Z ele-
dieser Perspektive gesehen, kommt also darauf branten und der rtlichen Gemeinde ein eftekti-
al die 1n ihrer Zahl vermehren, wobel VCILI Bruch se1t dem Entstehen der Privatmesse

sondern zwıischen dem Zelehranten und den ]äu-iMNan dieser Vermehrung ine automatische Wirk-
samkeit beimißt.1° igen, die Messen «nachsuchen». Während

Die Heilsangst, die VOFLF em Südgallien Amalarıus gest. um 850) noch VO  } der Voraus-
G die pelag1anischen Auseinandersetzungen setzung ausgeht, die Bittsteller selien selbst be1 der
angefacht worden WAal, löst ihrerseits ein angst- Feiler anwesend, wıird diese Forderung in der olge-
liches treben nach einer immer «überströmen- ”eit aufgegeben.!7 Von 1U ist die Entfremdung
deren » Nal AUS Ks entsteht die Vorstellung, 7wischen Eucharistiefeier un Gemeinde voll-
daß das wirksamste Mittel, diese (ynaden erlan- tändig
CN (der Singular VO Na wird immer mehr Bekanntlich hat die starke zahlenmäßige Ver-
Gunsten des Plurals aufgegeben), die Messe sel. mehrung der Privatmessen uch 1ne wirtschaft-
Dieses Verständnis drückt sich, WCCI111)1 WI1r recht e Folgeerscheinung gehabt: das Reichwerden
verstehen, erstmals be1 Isıdor VO  = evıilla ges der Oster durch die VO den Gläubigen für die
63 2)) AaUu>, dessen Sakramentenlehre das Eucharistie- Zelebration dargebrachten Gaben.18
verständnIis des Mittelalters geschaften hat.ı! a- DIie Folgen für den Gottesdienst sind weifach.
mit Wr die theologische Plattform Z Rechtferti- Zunächst das Entstehen des Gesamtmissales, des-
gug einer ständigen zahlenmäßigen Vermehrung SE  e erste Belegstücke aufdas Ö Jahrhundert Zurück-
der Messen gegeben im 9. Jahrhundert tauchen, reichen (  issale VON Bobbio, nach old nfang
Aaus derselben Logik heraus, die Aussagen über den des Jahrhunderts, nach Willmart Jahrhundert),
heilschaffenden Wert des kostbaren Blutes 1n der deren vermehrtes Auftreten für das (D Jahrhundert
Eucharistie auf.12 DIe allgemeine Jlaubensvor- parallel mit der Vermehrung der Privaltmessen fest-
tellung besagte, das persönliche e1l lasse sich steht Diese Entwicklung tendiert dahin, den Z ele-
besten ÜLKG die vervielfachte Feler VO Messen branten dazu zwingen, alle Gebete un: Lesungen
sichern. Da auf diese Weise die Eucharistie 1SO- sprechen, selbst 1in den sehr seltenen Fälen einer

Gemeinschaftsfeier. Diese dem Zelebranten auf-Herter Gegenstand privater Frömmigkeit wurde,
löste der eucharistische ult sich VO  D der Geme1in- erlegte Verpflichtung ist se1t ) oreit bar und
schaft ab, ebenso WIE der Christ STICH ullsc ZEC- die Mitte des 13. Jahrhunderts allgemein. S1e ist
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der tuelleAusdruck des Bruches 7zwischen ucha- (bzw. als Metropolit un Patriarch auf der ene
ristie un: Gemeinde.!°9 Die zweiıite ituelle olge ist der Eparchie oder der Diözese), als Presbyter
die zahlenmäßige Vermehrung der Altäre den Dienst iner städtischen oder ländlichen Kirche,
Kultstätten, ein Vorgang, dessen erste Belege auf be1 einem Martyrion oder einer Klosterkirche
das 6. Jahrhundert zurückgehen («Altäre» des Wird eine Ordination VOLSCHOMIMECN, ohne daß
Laterans sind Gabentische und keine are EKs der Ordinierte einer Diıakonia, einem bestimmten
olg auf diese Vermehrung der Altäre, daß bis 1n Dienst innerhalb der Geme1inde zugewlesen ist,
eine relativ kurz zurückliegende eitun AausSs atz- bleibt S1e inex1istent oder nichtig (und nicht ein
yründen die Kultstätten nıiıcht für wirkliche Ge- unerlaubt oder anullierbar), selbst WE S1e ach
meinschaftsfeiern dienen konnten. Selbst WE den vorgesehenen ege. un: Rıten IM-
verschiedene e1ile der christlichen Gemeinde ein- inNenN wurde; ine solche Ordination ware das, WAas

eladen 1, der Messe «beizuwohnen» un: NSsSere Texte als «absolute» 1im Sinne einer 1.0S-
nıcht selten zugleich in derselben rche, konnte gelöstheit VO jedem Zusammenhang mMit dem

sich el 1Ur Privatmessen handeln. Man Dienstamt bezeichnen.22 ine Ordination, die ohne
raucht hier nıiıcht och auf die nahezu ausschließ- bestimmten pastoralen Auftrag oder rein PCISON-
liche Akzentverlagerung auf die Elevation, auf gebunden erteilt wIr  d, entbehrt jeglicher sach-
den ult der 1n der Monstranz ausgestellten eucha- en Realität.
ristischen Brotsgestalt, die 2us dem erlangen, «die Alle verfügbaren Belege und Informationen
Hostie sehen » erwachsen WAal, und auf die b1S- veranlassen u1ls übereinstimmend der nnahme,
weilen grotesken, immer aber peinlichen Folgen daß dies bis Ende des Jahrhunderts Te
dieses tandes der Dinge hinzuwelisen.2° un PraxI1is SEWESCH ist. och VO: dieser eit

ber uch PrSI VoNn dieser Zeit an! und A Gründen,
die WI1r hiler nıcht arlegen können, erhält jede Or-

Vom Presbyteramt <UF «absolzten» Ordination dination, eın un: der iınen V oraussetzung,
Die christliche Gemeinschaft esteht nıcht aus dem daß S1e gemä den in den amtlichen liturgischen
Klerus einerseits un der Laienscha: andererselts, Büchern vorgesehenen Riten vollzogen worden
sofern INan darunter versteht, daß Klerus un! ist, ine Gültigkeit in sich, selbst WE s1e «abso-
Lalenschaft auftfonome, voneinander unabhängige lut» un: außerhalb jeder beständigen Geme1n-
Stände se1n könnten un: 1Ur 1in einer gemeinsamen schaft erteilt worden ist.23
Tätigkeit 7zusammenwirkten unter Wahrung der Diese Änderung Ende des 12. Jahrhun-
grundlegenden Eigengesetzlichkeit jedes VO be1- derts hatte VOL em die olge, da ß S1e den erus
den  ‘3 selbst wWenln dieses Zusammenwirken VO:  5 seine feste Verwurzelung nnerhalb der Ge-
Dauer und sehr CI1S se1n sollte Weder die Latien meinschaft er.Kirche brachte
noch die eriker könnten für sich allein eine (Orts- Man braucht Hen 1LLUT ein1ige sich unmittelbar —

kirche bilden Die eriker (Bischof, Presbyter, bietende Texte anzuführen. SO e1i 1mM Kanon
Diakon) besitzen edeutung un Realität NUur des ökumenischen Konzils VO  $ alzedon (45 I
durch ihre Verwurzelung als Diener des Wortes « Keiner darf ohne jede Bindung (ÄroleAvUEVWG)
und des sakramentalen Lebens in der Gemeinde. ZU Priester, Diakon oder irgendeinem anderen

Obwohl die K ıirche nıcht als eine Föderation kirchlichen Amt eweiht werden, in also
gegründet worden ist, verläuft die historische Ent- nicht ausdrücklic einer f= oder Landgemein-
wWicklung VO  a der Orztskirche G überörtlichen de: einer Martyrerkapelle oder einem Kloster —

Kirche und nicht umgekehrt. Man kannn verfolgen, gewlesen ist [Das Konzil hat bestimmt, daß alle
WwI1e und wesha die Örtlichen Gemeinden VO jene «ungebunden erteilten (dnoAstwe) Weıihen
Beginn des 4. Jahrhunderts sich 1n oröberen ungültig se1n ollen, und daß die Geweihten ZUTLI

Gemeinschaften aufder Ebene der 7ivilen Eparchie chande desjenigen, der S1e geweiht hat, nirgends
Provinz) und Diözese ziıvile Verwaltungseinheit, ihr Amt ausüben dürfen.»24

Natürlich hat uch schon VOL dem 12. Jahr-die mehrere Provinzen umfaßte) 711sammenschlos-
Ebenso W1e die Geistlichkeit der Urtsge- hundert «absolute» Ordinationen gegeben, aber

meinde 1LUFr durch die akrale Funktion ine edeu- S1C sind immer auf die entschiedenste Verurtellung
tun o Desitzt, en uch in den umfassenderen VO  } selten der höheren Instanzen der Hierarchite
Zusammenschlüssen die Kleriker MG 1n dem aße gestoßen.?25 Bıs ZAnbruch des 13. Jahrhunderts
Bestand, 1in dem sS1Ce einen bestimmten Dienst VeLIr- gvalt der innspruch, daß jede unerlaubte (Zllictta
sehen: als Bischof der Spitze iner Ortskirche die rechtlichen und ekklesialen Anordnun-
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SCH € ogte Ordination zugleich 1ne ungültige Strenge, ihre Unwiederholbarkeit, ihre Interdikte
(zrrita NIC. un:! als nicht-erfolgt geltende) un! Ausschließungen urteilen mMa 1ns steht
Ordination WAalL, selbst WE das Ordinationsritual außer jeder Diskussion: Die antıke Bußinstitution,
vollständig beachtet worden WT, die «zwelite» “aufe WT ihrem Wesen ach DEMEIN-

Die Zeitgenossen bezeichneten die iner olchen schaftsbezogen. Das beweisen die drei Schritte, die
absoluten OoOfrIm Ordinierten eriker (z. B die den Rhythmus des Bußvorganges bilden
für die Privatkapellen der Fürsten Ordinierten) Der Kintritt in den anı der Bulße erfolgte in
mit sehr anschaulichen usdrücken, deren edeu- AnwesenheIit der versammelten (Gemeinde und
tung klar auf der and iegt S1e sind «Akephale unter Vorsitz des 1SCHOTS Das Tragen VO  Z

(Kopflose)», «Zentauren (Kleriker-Laten)» oder Trauergewändern, das Anlegen des Büßerhemdes
weder eriker och Laien, und S1e en in ihrer unı die uflegung VO sche, die symbolische
Person selbst inen lebendigen Widerspruch.?® Auswelsung AaUuS der HE, begleitet WG  $

den Gebeten der Gemeinde. Diese UÜbernahmeoch 1m etzten Jahrzehnt des an Jahrhunderts
bestätigen Päpste un! Konzile das VO alzedon amtlicher Verantwortung für die Sünder und
ausgesprochene Prinzip, das Konzil VO: Pıa- nıcht das Geständnis der erfehlungen bildete

das Wesentliche beim Kintritt 1n den an dercenza (1095) unter an «Gemäß den heiligen
Kanones ist die in absoluter ofm übertragene Or- Buße Der Süuünder Jegt kein Bekenntnis aAb weder
dination inex1istent.»27 öffentlich, och privat.

Was für den Presbyter oilt, oilt 1n besonderem Während ihrer Bußzeit e die er inen
Maße für den Bischof, der außerhalb seiner (Irts- Sonderplatz der Kultstätte, sind Gegenstand
kirche oder ohne Bindung eine bestimmte besonderer orge ihrer Brüder und gehören einer
IC Ordiniert worden ware. ein schon die kirchlich konstitulerten Gruppe Die Büßer
Bedeutung des 1SCHNOTS als Leiter einer Ortskirche sind nıcht abgeschnitten VO:  } der sakralen oder
und die wesenhaften indungen, die ihn se1ine bürgerlichen chris  chen Geme1inschaft. Die einN-
(Geme1inde binden, widersprechen der Idee einer zige Aussonderung, die S1e. trifit, ist die Ausschlie-
in absoluter Oofrm vollzogenen Ordination zum Bung VO der eucharistischen Gemeinschaft, aber
ischof.23 KErst als iNall aufgrund der He VO nicht VO ult generell
ODUS 0,  a den sakramentalen 1tus unter der Ist dann Karsamstag der Tag der Wiederaus-
einzigen Voraussetzung daß 1n Übereinstim- söhnung gvekommen, führt, eDeNnNTalls 1in An-
mMung mMI1t den amtlichen Ku  uchern vollzogen wesenheit des gläubigen Volkes und 1m

Rahmen eines festlichen es, der Bischof diewurde als völlig mechanisch un unte: Absehen
VO  5 jeder es1i1alen Erfordernis die eihen reuigen Büßer wieder in ihre Rechte ein
übertragend betrachtete, konnte 1iNall 1in absoluter mindest prinziplell, denn selbst ach se1iner Aus-
otrm übertragene eihen als gu ansehen und söhnung blieb der er für se1n DaNZCS en
gelten lassen. 1 )as aber WAal, w1e WI1r schon sagten, VO  - Bußinterdikten betrofien. Ks 1Dt Iso 1n die-
1n der Kirche des 2SLCNS nıiıcht VOL der scholasti- S{(>= Punkt ein sechr deutliches Auseinanderklaften
schen Periode der Fall IDie Kirchen des (J)stens der Bußliturgie und des Juridischen Rahmens, 1in
bleiben der alten "Iradition CL Übrigens gilt dem die Buße rfolg
4SsSEe1IDeE für die Ordinationen oder andere e1ihe- SO vollzog sich in der chris  Chen Frühzeit die
akte, die ein exkommunizlerter, abgesetzter, Buße ihrer gemeinschaftsbezogenen Form; die

Bezeichnung als «Öffentliche» Buße, die 189381 ihrqualifizierter, simonistischer oder unwürdiger
Bischof vornımmt: {[Diese kte sind 1im Westen bisweilen ( verdient S1e nıiıcht aufgrund
bis Ende des 12. Jahrhunderts null und NIC. eines öffentlichen Geständnisses, sondern 1mM Hın-
Von dieser Periode Ianrın 1Na  - schr deutlich den blick auf ihre ekklesiale Dimension. In der Prax1s
Kintritt iner tiefgreifenden Wandlung im Ver- wurde die antike Bußform VO der Mehrzahl der
ständnis des Amtes selbst erkennen. Gläubigen aufgegeben SCH der sozialen S1tua-

t10n, in der S1e sich eIanden und die ihnen die
'Teilnahme praktisch unmöglich machte, jedoch{I11. Von der gemeinschaftsbezogenen Duße AUTE priwvaten

Bekenntnis uch aufgrund der als Buße verhängten Verbote
ehr als die dem Büßerstand zugemutete Strenge,

Wie mMan auch über die frühchristliche Bußpraxis dies die Gründe DA Aufgabe der alten
(wıe s1e 1im Jahrhundert bis Ende der früh- PraxIis. Schließlich überlebte die antıke Institution
christlichen Periode in Geltung war), über ihre 1L1UL och der OoOfm der IMN artıiculo MOTLIS gewähr-
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ten Buße.31 och gebe iMa sich Jjer keiner HAäUu- Sunden aung sehr, daß S1e die Dauer eines
schung hin Die Buße auf dem Sterbebett WLr die Menschenlebens überschritten und das für 1ne
antıke Buße, 1Ur daß deren drei chronologisch einzige « Beichte». (Sie sah das Tarifsystem
etrennten Etappen ler zeitlich in 1ns InmMmenNn- «Auslösungen» olcher Bußleistungen NO ISS Mes-

SGr  w (man erinnere sich 1n diesem Zusammenhanggefaßtk In der Frühzeit der WE o1bt
nichts, das dem geglichen hätte, W4S dem heutigen der uswirkungen auf das System der wiederhol-
Beichtgeheimnis entspricht. In diesem un ten Privatmesse!), eldsummen, die Klöster

oder Kirchen entrichten änı Diese «Aus-stimmen alle Forschungen der etzten re über-
e1n. Wie aber konnte sich dann in der Folgezeit ine lösungen» oder « Loskäufe», für die zahlreiche
1in ihrer Gesamtheit VO: der christlichen Gemeinde Beispiele vorliegen, sahen sehr exakt VOL . B
aufgenommene Bußinstitution einem indiv1idu- daß ein Jahr Fasten hühde Messen ausgelöst
Jlen Akt des Süundenbekenntnisses des üunders wird, für die die Gebühren festgelegt Der
entwickeln”? Reiche konnte sich E VO: der Sühneleistung

Hier hat keine Entwicklung stattgefunden, SO11- tfür SCINE Sünden loskaufen, indem dritte Perso-
dern ein Sanz System 1st die Stelle des alten LICIL seiner Stelle fasten 1eß Iso ine echte

Dieses ME System die tarıHerte Bulßle Stellvertretung !32 Die Beispiele ließen sich —-

geht aus einem Sanz anderen Gelst hervor. DIie schwer vermehren.
Man braucht 1er 11UT1 eiIns betonen, das SanzHEUEG Ordnung verbreitet sich auf dem Kontinent

VO 7. Jahrhundert Importiert wurde S1e VO deutlich auf der and liegt DIiIie Möglichkeit eines
den angelsächsischen Nse. durch die Missionare, Loskaufes VO: der Buße Zzerstor die gesamte eftek-
die chüler oder Nacheiferer Columbans In ti1ve ne VÖO:  - seiten des ünders und führt —

ihrem Ursprungsland WAar sS1e ohne irgendeinen stoßerregenden Mißbräuchen In einer folgericht1-
DE Entwicklung en die OSk aufe (die 1n derEinfluß der antiıken ulßpraxis entwickelt worden.

Ihre wesentliche Eigentümlichkeit liegt darın, daß Praxis durch Geldzahlungen erfolgten) egliche
jede un! mit einer speziellen Sühneleistung (vor Buße auf, selbst die schäbige nach dem Prinzip

1nes «do UL des». Auf se1iten den Pönitenten bleibtallem Fastenübungen) bedacht ist SOUNdSO ”zele
Tage, Monate oder NC Fasten für diese oder jene VO:  D der tarıherten Buße 1LLUTr noch ein Akt übrig
ünde; die « Tarıter sind in den zahlreichen « Pönti- das Geständnis der Sünden, auf das sich fortan in
tentialien » niedergelegt und erhalten. Sobald sich einer ausschließlichen ofrm der gesarnte Bußvor-
der ünder se1iner für se1ne Sünden auferlegten Sal ezieht So s1icht 11411l Ende des
Fastenleistung entledigt hatte, konnte damıt Jahrhunderts "Lheorien auftauchen, die Aaus dem
rechnen, daß die Süunde selbst gelösc. WAar un GeständnIs, aufgrund der «Schande und Demüt1-
daß ine Absolution dieser Begriff tritt hinfort TUn », die für den Süunder mit sich brtingt, den

Bußakt SCHIEE  1iın machen möchte. Aus einemdie Stelle des egrifies der Aussöhnung) ihm durch
den Presbyter oder den Dıiıakon mitgeteilt wurde infachen technischen Hilfsmittel, das angs

für die tarıHerte Buße WAäal, 1st das GeständnIis, dieder uch nicht Man begreift sehr wohl, daß be1
diesem Verfahren das CGeständnis die für das Funk- << Beichte», für ange eit der Bulbvorgang schlecht-
tionieren des Systems wesenhafte V oraussetzung hın geworden und sollte für mehr als ein Jahrtau-
bildet Unterstützt oder nicht durch seinen send die Dimension der Gemeinschaftsbezogen-
Beichtvater (dieser LIECEUC Begriff taucht 1in diesem elit der kirchlichen Buße vollkommen ufheben

Wenn die Bedeutung des Geständnisses, das alleinZusammenhang eDenTalls auf) muß der Sünder 1mM
einzelnen die begangenen Süunden aufzählen, da- übriggeblieben ist, ach Aufhebung der Bußle1-
mit ihm die CHNauUCc Bußtaxe auferlegt werden StUNSECN ÜLC Geldzahlungen, oroß ist, dann
konnte. Das ESCHLLICHE hleibt die sorgfältig tarı- begreift INall, daß die Absolution unmittelbar auf
Herte Sühneleistung C «do UL des», in der das Bekenntnis der Süunden folgen kann, da die
Inan den Einfiuß der Zzivilen Gesetzesinstitutionen Sühne als solche egliche edeutung verloren hat
erkennt (das germanische «wergeld»). och hier ist Man begreift aber auch, daß, der Sünder, da
das Bekenntnis noch Mittel; bald jedoch sollte « Bekenntnis» und Buße, « Beichtvater» und Ge-

meinde als Vermittler miteinander verwechselt, inZU Wesentlichen des Bußvorganges selbst WEeETL-
den Ermangelung eines Priesters se1ine Süunden uch

Die tarıherte Bußleistung 1sSt theoretisch wieder- Latien, ja Gegenständen (dem chwert des Ritters)
holbar. In Wirklichkeit summıtlerten sich die aufge- oder selbst einem 1er (dem Pferd) bekennen konn-
gebenen Fastenleistungen mMit den egangenen Der 1er skizzierte Weg wurde in der TU des

8 I



BEITRAGE

15 Jahrhunderts Er hat ZuUr Entstehung nachzulesen. ochuch1erwird die Entfremdung
des och heute der lateinischen ITE 1n Ta der heiligen Handlung deutlich sichtbar.
efindlichen Systems geführt. Es äßt sich kaum
eine akrale er ituelle) Institution nden, die Einige wenige Zeılen mögen genugen, eine
weiter Wa ihrer authentischen Bedeutung Eent- vorläufige Bilanz AI der oben versuchten Be-
fernt und mehr der chris  chen Gemeinschaft trachtung ziehen. Wır erkennen 1ne Konvergenz
entfremdet ist als diese. 1n der ntwicklung der dre1 Formen kultischer a-

Se1lt langem schon ist die Institution der Buße igkeit Die Eucharistie des Anfanges entwickelt
allen, die S1e 1n ihrer historischen Entwicklung sich ZUrTr Privatmesse; der Presbyterat als Dienstamt
studiert aben, W1Ee ein Rätsel vorgekommen. Wiıe mündet 1im Gefolge iner bestimmten eologi1-
konnte IMNa  5 VO  - einer Botschaft der Sündenver- schen Auffassung in die absolute Ordination; un!
gebung, die jedem Reuigen jedetzeit angeboten die Buße SC.  ch, nachdem S1e ihren
Wr un! wI1e WIr sS1e zunächst der antiken Buß- Unterbau 1n der christlichen Gemeinde verloren
praxIis, sodann in der tarıHerten Bußleistung mit hat, Z individuellen Beichte. In den dre1 ypen
ihrer  za Kinmündung 1n die klassische Beichtpraxis sakraler Institutionen ekunde: sich ine gleiche
nden, weit kommen, daß 1iNall Grenzen, ja Entwurzelung, ine gleiche Entfremdung.
Ausschließungen VO: der Barmherzigkeit Gottes Die aufgezeigte Konvergenz könnte vielleicht
dekretierte”? Einen Teıil der Verantwortung einen Ansatzpunkt für ine Lösung der der
dieser verhängnisvollen Entstellung rag Tertul- Reformen ihren ortgang nehmenden Krise der
lian mMIit seiner berühmten Formel, die die antiıke Liturgie liefern Wäre nıcht angebracht, die
Bußpraxi1s gepragt hat. 33 och muß bemerkt WEeTLr- oben dargestellte Scheidung 7zwischen kultischem
den, daß der akrale Rityus, die Liturgte des ul9sa- und Gemeinschaftsleben aufzuheben un in der
kramentes selbst, die Fesseln i1gnoriert, 1in die die liturgischen andlung die 1m efindliche
rTeC  ichen Vorschr  en das Mysterium der Ver- Gemeinschaft Cr  en und ihre vielgestaltige
söhnung gezwangt Cn Man braucht 1LLUI die Spontaneität akzeptieren ”
großartigen Formeln ULLSCICT Sakramentarien Übersetzt VO]  - Karlhermann Bergner

Die paraliıturgischen Doubletten un!: Entwicklungen J. Wagner, Altchristliche Eucharistiefeiern 1im kleinen
zeigen sich während der dritten (Gregor VL 1073-—85 bis Kreis, unveröftentl]. Issert. (Bonn 1949
ZU] Konzil VO]  } Trient, 1545 und der vierten Periode (vom Nußbaum, Kloster, Priestermönch unı Privatmesse:
Konzil VÖO!  i} Irient bis ZU weliten Vatikanum) der Ge- Theophanela I (Bonn 1961)schichte des christliıchen Kultes. Zur Entwicklung der Ver- Eine uch durch die Tatsachen der Praxis offenkundigeehrung des Altarssakramentes vgl P, Browne, Die Ver- Wandlung: Vor dem 7. Jahrhundert bestand ine wahre
ehrung der Eucharistie im Miıttelalter (München 1933);
Entwicklung der Heiligenverehrung Th. Klausner, Kleine

Furcht VOLr der euchartistischen Feier (vgl Ps.-Martıin VO:

Braga, Verba sen1orum 23,3 73‚ 1052), während nach
abendländische Liturgiegeschichte (Bonn 1965 16 und dieser Zeit Lobeshymnen auf diejenigen werden,
125—130. die tagtäglich ihre Privatmessen absolvieren.

2 Siehe unter anderem die Erklärung VÖO]  - P.-A.Chassa-
2401  : «Gewil} hat inan Reformen durchgeführt ber s1e Vgl J. Dörings Bemerkung, da hiler das Mysterium
sind nicht ZU) Tragen gekommen ; .. (Reförm- officium quotidianum tendiert, 1n Die Privatmesse. Kın
chen >BEITRÄGE  13. Jahrhunderts gegangen. Er hat zur Entstehung  nachzulesen. Doch auch hier wird die Entfremdung  des noch heute in der lateinischen Kirche in Kraft  der heiligen Handlung deutlich sichtbar.  befindlichen Systems geführt. Es läßt sich kaum  eine sakrale (oder rituelle) Institution finden, die  Einige wenige Zeilen mögen genügen, um eine  weiter von ihrer authentischen Bedeutung ent-  vorläufige Bilanz aus der oben versuchten Be-  fernt und mehr der christlichen Gemeinschaft  trachtung zu ziehen. Wir erkennen eine Konvergenz  entfremdet ist als diese.  in der Entwicklung der drei Formen kultischer Tä-  Seit langem schon ist die Institution der Buße  tigkeit. Die Eucharistie des Anfanges entwickelt  allen, die sie in ihrer historischen Entwicklung  sich zur Privatmesse; der Presbyterat als Dienstamt  studiert haben, wie ein Rätsel vorgekommen. Wie  mündet im Gefolge einer bestimmten theologi-  konnte man von einer Botschaft der Sündenver-  schen Auffassung in die absolute Ordination; und  gebung, die jedem Reuigen jederzeit angeboten  die Buße erstarrt schließlich, nachdem sie ihren  war und wie wir sie zunächst in der antiken Buß-  Unterbau in der christlichen Gemeinde verloren  praxis, sodann in der tarifierten Bußleistung mit  hat, zur individuellen Beichte. In den drei Typen  ihrer Einmündung in die klassische Beichtpraxis  sakraler Institutionen bekundet sich eine gleiche  finden, so weit kommen, daß man Grenzen, ja  Entwurzelung, eine gleiche Entfremdung.  Ausschließungen von der Barmherzigkeit Gottes  Die aufgezeigte Konvergenz könnte vielleicht  dekretierte? Einen Teil der Verantwortung an  einen Ansatzpunkt für eine Lösung der trotz der  dieser verhängnisvollen Entstellung trägt Tertul-  Reformen ihren Fortgang nehmenden Krise der  lian mit seiner berühmten Formel, die die antike  Liturgie liefern: Wäre es nicht angebracht, die  Bußpraxis geprägt hat.23 Doch muß bemerkt wer-  oben dargestellte Scheidung zwischen kultischem  den, daß der sakrale Ritus, die Liturgie des Bußsa-  und Gemeinschaftsleben aufzuheben und in der  kramentes selbst, die Fesseln ignoriert, in die die  liturgischen Handlung die im Gebet befindliche  rechtlichen Vorschriften das Mysterium der Ver-  Gemeinschaft zu erblicken und ihre vielgestaltige  söhnung gezwängt haben: Man braucht nur die  Spontaneität zu akzeptieren ?  großartigen Formeln unserer Sakramentarien  Übersetzt von Karlhermann Bergner  1 Die paraliturgischen Doubletten und Entwicklungen  7 J. Wagner, Altchristliche Eucharistiefeiern im kleinen  zeigen sich während der dritten (Gregor VII, 1073-85 bis  Kreis, unveröffentl. Dissert. (Bonn 1949).  zum Konzil von Trient, 1545) und der vierten Periode (vom  8 O. Nußbaum, Kloster, Priestermönch und Privatmesse:  Konzil von Trient bis zum Zweiten Vatikanum) der Ge-  Theophaneia 14 (Bonn 1961).  schichte des christlichen Kultes. — Zur Entwicklung der Ver-  9 Eine auch durch die Tatsachen der Praxis offenkundige  ehrung des Altarssakramentes vgl. P.Browne, Die Ver-  Wandlung: Vor dem 7.Jahrhundert bestand eine wahre  ehrung der Eucharistie im Mittelalter (München 1933); zur  Entwicklung der Heiligenverehrung Th. Klausner, Kleine  Furcht vor der eucharistischen Feier (vgl. Ps.-Martin von  Braga, Verba seniorum 33,3; PL 73, 1052), während nach  abendländische Liturgiegeschichte (Bonn 1965) 100 und  dieser Zeit Lobeshymnen auf diejenigen gesungen werden,  125-—130.  die tagtäglich ihre Privatmessen absolvieren.  2 Siehe unter anderem die Erklärung von P.-A.Chassa-  gneux: «Gewiß hat man Reformen durchgeführt... aber sie  ı10 Vgl. J.Dörings Bemerkung, daß hier das Mysterium  sind nicht zum Tragen gekommen;... es waren <(Reförm-  zum officium quotidianum tendiert, in : Die Privatmesse. Ein  chen)... In der Liturgie hat man alles geschehen lassen» (Le  Versuch zur Soziologie der frühmittelalterlichen Liturgik  (Dissertation, Marburg 1925) 40, zitiert bei Nußbaum aaO.  Monde, ı4.April 1971, 19). Siehe auch die Ausführungen  171. - Die  derung auf der Ebene des eucharistischen Kul-  von Erzbischof Maury von Reims im Mitteilungsblatt der  tes steht in Beziehung zur Wandlung des Verständnisses  Diözese «Reims-Ardennes» vom 26.März 1971 über die  «Liturgie der Reichen».  der Gnade; vgl. W. Roetzer, Des hl. Augustinus Schriften als  3 Weil der Platz nicht reicht, beschränken wir unsere  liturgiegeschichtliche Quellen (München 1930) 95f. und  M. Schmaus, Katholische Dogmatik 3/2 (1956) 287 und 294  Untersuchung hier auf den Westen. Auch der Osten ist,  ff. Die augustinische Gnadenlehre hat, im Gegensatz zu der  wenngleich in getingerem Ausmaße, dieser Entfremdung,  asketischen Mentalität mit ihrer Voraussetzung missa=  von der wir sprechen, nicht entronnen.  opus bonum, im Mittelalter weder in der Liturgie noch in  + Zum Problem der Sprachen in der Kirche siehe die  grundlegenden Arbeiten von Th. Klausner, Der Übergang  der Dogmatik ein besonderes Echo gefunden.  der römischen Kirche von der griechischen zur lateinischen  11 Vgl. die Verzerrung der Definition der Eucharistie in  Isidor, Etymologiae 6, 19,38: «Das Sakrament des Brotes  Liturgiesprache: Miscellanea C. Mercati I (Studi e Testi 121)  und des Kelches nennen die Griechen Eucharistia, was La-  (Rom 1946) 467-482. — Chr. Mohrmann, Les origines de la  latinite &4 Rome: Vigiliae Christianae III (1949) 67-106, 162-  teinisch mit <«bona gratia (vom Himmel herabgekommenes  182.  Geschenk) wiedergegeben wird.» Über Isidors Einfluß auf  5 Paris de Grassis, Contra electum Corcyrensem (Cristo-  die Lehre über die Eucharistie vgl. J.R.Geiselmann, Die  foro Marcello): Mabillon, Museum Italicum II (Paris 1689)  Abendmahlslehre an der Wende der christlichen Spätantike  zum Frühmittelalter (München 1933) 178-230.  588-589 und 592 (= PL 78, 1401-1406).  6 Alle diese Dokumente stehen in chronologischer Ab-  12 Dokumentation in J.R.Geiselmann, Die Eucharistie-  folge in Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum,  lehre der Vorscholastik (Forschungen zur christlichen Li-  33.Aufl. (Freiburg 1965).  teratur- und Dogmengeschichte 15, 1926, 133).  82In der Liturgie hat alles geschehen lassen » Versuch ZuUr Soziologie der frühmittelalterlichen Liturgik

(Dissertation, Marburg 1925 40, zitiert be1 Nußbaum na0Q.Monde, 14. April 1971, 19) Siehe uch die Ausführungen M7 0 ie derung auf der Ebene des eucharistischen Kul-
VO)] Erzbischof Maury VÖO]  S Reims im Mitteilungsblatt der tes steht in Beziehung ZUrT Wandlung des Verständnisses1Özese « Reims-Ardennes» VO: 26,. März 1971 ber die
« Liturgie der Reichen». der Gnade vgl Roetzer, Des hl Augustinus Schriften als

Weil der Platz nıcht reicht, beschränken WIr MNSCIE liturgiegeschichtliche Quellen (München 1930 95 ff und
Schmaus, Katholische Dogmatik 3/2 (1956) 257 un! 204Untersuchung hier auf den VWesten. uch der Osten ist, Die augustinische Gnadenlehre hat, im Gegensatz derwenngleich in geringerem Ausmaße, dieser Entfremdung, asketischen Mentalıtät mit ihrer Voraussetzung M1SSA —

VO: der WIr sprechen, nıcht nironnNnNen.
OPUS bonum, 1im Mittelalter weder der Liturgie nochZum Problem der Sprachen der Kıiırche s1iehe die

grundlegenden Arbeiten VO:  5 Th. Klausner, Der Übergang der Dogmatik ein besonderes cho gefunden.
der trömischen Kıirche VO: der griechischen ZuUur lateinischen I1 Vgl die Verzerrung der Definition der Eucharistie in

Isidor, Etymologiae 6’ 19,38 «Das Sakrament des BrotesLiturgiesprache: Miscellanea C Mercatı tu Test1 121) und des Kelches die Griechen Kucharistla, W 4S La-(Rom 1946) 467-482. Chr. Mohrmann, Les origines de la
latinite Rome: Viıgiliae Christianae 111 (1949) 67-106, 162— teinisch mit (bona oratla (vom Himmel herabgekommenes
152 Geschenk) wiedergegeben wird.» ber sidors Einfiluß auf

Paris de Grassis, Contra electum Cotrcyrensem (Cristo- die Lehre ber dıie Eucharistie vgl J. R.Geiselmann, Die
(0)80) Marcello): Mabillon, Museum Italıcum 11 (Parıs 1689) Abendmahlslehre der Wende der christlichen Spätantike

Frühmittelalter (München U3 2) —— D588—5809 un! 592 Il 78) 1401-1406)
Jle diese Dokumente stehen in chronologischer Ab- 12 Dokumentation in J. R.Geiselmann, DIe Eucharistie-

folge 1n Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, lehre der Vorscholastik (Forschungen ZUT christlichen L-
323 (Freiburg 1965 teratur- un! Dogmengeschichte )> 1926, 133)
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Sankt-Viktor (um I4°) , De Sacramenti1s IL 2y Noch das
13 Siehe A. L. Mayer, Die Liturgie und der Geist der

Gothik Jahrbuch für Liturgiewissenschaft (1926) 02—-9%3 römisch-germanische Pontificale aus dem 10. Jahrhundert
Die Auswirkung dieses Phänomens im liturgischen kennt Ordinationen, die deshalb null un nichtig sind, weil

Bereich: Die Votivyvmessen bilden den Hauptteil des Supple- S1e. in absoluter Form übertragen wurden (PRG I! I
hrsg. VO] Vogel-Elze).men!  ' das die Liturgiker ofe Karls des Großen das

Isidor VÖO:!  - Sevilla, De ccl. offic1s IL, C acephalı
AaAus Rom zugesandte Sacramentarium Hadrianum erwel-
terten. ‚. .‚hippocentauris similes, ‚q equl ‚q homines>» (PL

15 Chronik des Klosters Bartholomeo de Carpentino 5  A ö3, 779)
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